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Gemeinsames Amtsblatt der Stadt An der Schmücke
mit den Ortschaften Bretleben, Gorsleben, Hauteroda, Heldrungen, Hemleben, Oldisleben

und der Gemeinden Etzleben und Oberheldrungen

Stadt An der Schmücke
Amtsblatt 

der

KULTURBUS FÄHRT IN JEDEM ORT

PONYREITEN

LIVE DJ‘S

EINTRITT FREI

BAUMGARTEN OLDISLEBEN
KAFFE UND KUCHEN

07.08.
IN DER STADT AN DER SCHMÜCKE

BEGINN 15.00 Uhr

SHIFFY‘S LIVE
FOXX-THE BAND
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Wichtiger Hinweis über die Verarbeitung 
von Daten im Amtsblatt der Stadt An der 
Schmücke unter Einhaltung der DSGVO
Treten Sie zur Veröffentlichung eines Beitrages im Amtsblatt 
per E-Mail oder auf andere Weise mit uns in Kontakt, wird Ihre 
Einverständniserklärung zur Speicherung Ihrer Daten gem. 
Art. 6 Satz 1 der DSGVO vorausgesetzt.
Wir weisen darauf hin, dass die Einsender von Beiträgen zur 
Veröffentlichung im Amtsblatt sich verpflichten, die Daten-
schutz-Grundverordnung zu berücksichtigen und automatisch 
in die Datenverarbeitung einwilligen, sowie das Recht auf Da-
tenübertragbarkeit gem. Art. 20 DSGVO vorliegt.

Einreichen von Fotos zur Veröffentlichung  
im Amtsblatt

Auf Grund der datenschutzrechtlichen Vorschriften ist für die 
Veröffentlichung von Fotos, auf denen Personen erkennbar 
abgebildet sind, die Einwilligung der abgebildeten Person er-
forderlich. Mit der Übersendung und Bitte um Veröffentlichung 
eines Fotos versichert der Übersender/Einreicher, dass die 
abgebildete Person mit der Veröffentlichung im Amtsblatt ein-
verstanden ist.
Die Stadt An der Schmücke geht davon aus, dass mit der Ein-
reichung der Beiträge das Einverständnis bereits vorliegt.

Nächster Redaktionsschluss

Freitag, den 13.08.2021

Nächster Erscheinungstermin

Freitag, den 27.08.2021

Sprech- und Öffnungszeiten  
der Stadt An der Schmücke
Am Bahnhof 43, OT Bahnhof Heldrungen in 06577 An der 
Schmücke
Dienstag  .............. von 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  .......... von 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr
Freitag ...................................................... von 09.00 - 11.00 Uhr

Sprech- und Öffnungszeiten des Standesamtes
Dienstag  .............. von 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  .......... von 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr

Sprechzeiten / Kontaktdaten des Kontaktbereichsbeamten
Die Sprechstunden des Kontaktbereichsbeamten finden zu fol-
genden Zeiten statt:
Dienstag  ..........................................................16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  ......................................................09.00 - 11.00 Uhr
In dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an:
Polizeiinspektion Kyffhäuser Sondershausen
Tel. 03632 / 6610 oder Polizeistation Artern 03466 / 3610

Sprechzeiten / Kontaktdaten der Schiedsstelle
Jeden 2. Dienstag im Monat -
Nur mit vorheriger Terminabsprache!
Kontakt über Sekretariat
Tel. 034673 / 72-10 (nur zu den Sprech- und Öffnungszeiten)

Diese und weitere wichtige Informationen
zur Stadt An der Schmücke finden Sie im Internet

unter www.stadtanderschmuecke.de .

Inhaltsverzeichnis des Amtsblattes Stadt 
An der Schmücke

Ausgabe 07/2021

• Titelblatt
• Inhaltsverzeichnis
• Dienst-, Sprech- und Öffnungszeiten

sowie wichtige Rufnummern
Bitte beachten: Neue Telefonnummer
Freibad Oberheldrungen/Harras: 034673 / 77771

Amtliche Bekanntmachungen
Stadt An der Schmücke
• Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Kiessee Oldisleben“

und 2. Ä. des Flächennutzungsplans
der Stadt Heldrungen und der Gemeinde Oldisleben

• 1. Änderungssatzung - Feuerwehrsatzung
Gemeinde Etzleben
• Aufhebungssatzung der Spieleapparatesatzung
Gemeinde Oberheldrungen
• Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021
Informationen aus den Ämtern
• Das Einwohnermeldeamt informiert
• Das Ordnungsamt informiert
Aus unserer Stadt und den Gemeinden
Stadt An der Schmücke
• Ausflug zur Feuerwehr
• Aufruf zur Blutspende
• Summender Besuch im Kindergarten
• Start der Erarbeitung des Integrierten Gesamtkonzeptes

Stadt An der Schmücke einschl. aller Ortschaften
• Beitrag zum Gemeindeentwicklungskonzept
• Verkehrserziehung im Kindergarten
• Kiesseen Oldisleben - Bekanntmachung Badeverbot 2021
Aus unseren Vereinen
• Erfolgreiche Fischartenschutzprogramme des LAVT
• Ausbildung in Thüringen
Kirchliche Nachrichten
• Gottesdiensttermine
Informationen
• Spendenkonten für Hochwasseropfer
Veranstaltungen
• Nächstes Babytreffen
• Herzliche Einladung

zum Kultursommer der Stadt An der Schmücke
• Busfahrplan Kultursommer 2021
• Allgemeine Informationen zum Kultursommer
• Tag des offenen Denkmals
• Regionalmuseum öffnet wieder
• Tag der offenen Tür in der FFW Gorsleben
Wissenswertes
• Historisches aus Oldisleben
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Jugendclub OT Heldrungen
Öffnungszeiten
Montag und Mittwoch  .......................  von 15.00 Uhr - 17.00 Uhr

Seniorenclub OT Heldrungen
Öffnungszeiten
Dienstag und Mittwoch  .....................  von 13.00 Uhr - 17.00 Uhr

Kontaktdaten der Schwimmbäder
Nur während der Freibadsaison erreichbar!

Naturschwimmbad in Heldrungen  ..............  Tel. 034673 / 77771
Freibad in Oldisleben  ................................  Tel. 0151 / 56989522
Freibad in Oberheldrungen / Harras  ...........  Tel. 0151 12750200

Schwimmbad Oldisleben
Lehmgrubenweg 8
06577 An der Schmücke

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 14.00 Uhr - 19.00 Uhr
Freitag 13.00 Uhr - 19.00 Uhr
Samstag und Sonntag 11.00 Uhr - 19.00 Uhr
Feriensaison 10.00 Uhr - 19.00 Uhr
Naturschwimmbad Heldrungen
Oldislebener Weg 22
06577 An der Schmücke

Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag 13.00 Uhr - 19.00 Uhr
Feriensaison 13.00 Uhr - 20.00 Uhr
Freibad Oberheldrungen/Harras
Dorfstraße 11b
06577 Oberheldrungen

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag 13.00 Uhr - 19.00 Uhr
Sonntag 10.00 Uhr - 19.00 Uhr

Sprech- und Öffnungszeiten des Abwasser-
zweckverbandes „Thüringer Pforte“
Karl-Marx-Str. 12, OT Oldisleben in 06577 An der Schmücke
(Etage 1 Zimmer 4-9)

Dienstag  .............. von 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  .............................................. von 09.00 - 12.00 Uhr

Kontaktdaten des Abwasserzweckverbandes 
„Thüringer Pforte“
Zentrale/Sekretariat  .....................................  Tel. 034673 /99879
..................................................................... Fax 034673 / 91462
Werkleiter  ..................................................  Tel. 034673 / 99877
Finanzen  .....................................................  Tel. 034673 / 99878
Gebühren und Kasse  ..................................  Tel. 034673 / 91461
Niederschlag und Fäkalschlamm  ................  Tel. 034673 / 91463

Störfälle können außerhalb der Dienstzeiten und am Wochenen-
de unter der Tel. 034673 / 168764 gemeldet/angezeigt werden.

Blinden- und Sehbehindertenverband  
des Kyffhäuserkreises
Der Blinden- und Sehbehindertenverband hilft durch Beratung 
den Betroffenen und ihren Angehörigen.

Telefon  ............................................................. 03632 / 750 704

Außensprechstunde  
Thüringer Forstamt Sondershausen

Ort: Stadt An der Schmücke, Am Bahnhof 43,
OT Heldrungen in 06577 An der Schmücke

derzeit nur telefonische Erreichbarkeit
Herr Schenke  ..............................................  0361 / 573 913-253
...................................................................  oder 0172 / 3480316

Eine vorherige Terminvereinbarung ist im Einwohner-
meldeamt, Standesamt und in der Friedhofsverwaltung 

erwünscht!
Vielen Dank!

COVID-19 Teststation
Änderung! Seit dem 17.06.2021 werden kostenlose Corona 
Schnelltests immer donnerstags im festen Stützpunkt des 
DRK, von 14.00 Uhr - 15.00 Uhr im Jugend- und Senioren-
club, OT Heldrungen, Schillerstraße 6, 06577 An der Schmü-
cke angeboten.

Kontaktdaten der Stadt An der Schmücke
Zentrale: Tel. 034673 / 72-10 und Fax. 034673 / 72-22
 info@anderschmuecke.de

Die Bürgermeisterin  ..................................  Tel. 034673 / 72-12

Sachgebietsleiter
Haupt- und Ordnungsamt  .........................  Tel. 034673 / 72-24
Sekretariat ....................................................  Tel. 034673 / 72-10
Vereinsarbeit  ................................................  Tel. 034673 / 72-11
Personalabteilung  ........................................  Tel. 034673 / 72-23
Amtsblatt und Beschaffung  ..........................  Tel. 034673 / 72-10
Kindergartenbetreuung  ................................  Tel. 034673 / 72-23
Ordnungsamt  .............................................  Tel. 034673 / 72-132
Vollzugsdienst.  ......................... Tel. 034373 / 72-131 oder 72-18
Einwohnermeldeamt  ..................................  Tel. 034673 / 72-136
Standesamt  .................................................  Tel. 034673 / 72-17
Standesamt und Friedhofsverwaltung .........  Fax 034673 / 72-15
Friedhofsverwaltung  ....................................  Tel. 034673 / 72-21
Bauamt und Liegenschaften  ........................  Tel. 034673 / 72-25
Beiträge und Sondernutzung  .....................  Tel. 034673 / 72-138
Steuerverwaltung  .........................................  Tel. 034673 / 72-16
Mieten und Pachten  .....................................  Tel. 034673 / 72-26
Haushalt  ......................................................  Tel. 034673 / 72-26
Kasse und Vollstreckung  ........... Tel. 034673 / 72-14 oder 72-20

Sprechzeiten und Kontaktdaten  
der Ortschaften und der erfüllenden  
Gemeinden Etzleben und Oberheldrungen
Ortschaft Bretleben
Donnerstag im 14-tägigen Rhythmus   von 17.00 Uhr - 18.00 Uhr
.......................................................................  Tel. 034673/78731
................................................................. Handy 0152/04315322
Ortschaft Gorsleben
Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat  ..  von 17.00 Uhr - 19.00 Uhr
(oder nach Vereinbarung)  .............................  Tel. 0174/4867971
Ortschaft Hauteroda
Jeden 1. Dienstag im Monat  .............  von 17.00 Uhr - 18.00 Uhr
.......................................................................  Tel. 0172/3759580
Ortschaft Heldrungen
Dienstag  ...........................................  von 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
.......................................................................  Tel. 034673/70910
......................................................................  Fax: 034673/70922
Ortschaft Hemleben
Jeden 1. Montag im Monat  ...............  von 17.00 Uhr - 19.00 Uhr
Ortschaft Oldisleben
Dienstag  ...........................................  von 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
Donnerstag  .......................................  von 12.00 Uhr - 13.00 Uhr
.......................................................................  Tel. 034673/91388
Gemeinde Etzleben
Sprechzeiten nur nach Vereinbarung  .................. 0152/3051004
Gemeinde Oberheldrungen
(Termine nur nach Vereinbarung)  ...............  Tel. 0151/59118159

Sprech- und Öffnungszeiten der Bibliotheken
Ortschaft Heldrungen
Montag  ..................................................... von 10.00 - 12.00 Uhr
Dienstag  .................................................. von 14.00 - 18.00 Uhr
Gemeinde Oberheldrungen
Jeden 1. Mittwoch im Monat  .................... von 16.00 - 18.00 Uhr



Stadt An der Schmücke - 4 - Nr. 7/2021

Der Vorentwurf des Bebauungsplans mit Begründung und Um-
weltbericht sowie der Vorentwurf der 2. Änderung des Flächen-
nutzungsplans mit Begründung und Umweltbericht liegen nach 
der ortsüblichen Bekanntmachung der Beteiligung öffentlich zur 
Einsichtnahme und zur Äußerung vom

09.08.2021 bis einschließlich 10.09.2021

Montag, Mittwoch,
Donnerstag von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr und

von 13.00 Uhr - 15.00 Uhr
Dienstag von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr und

von 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Freitag von 09.00 Uhr - 11.00 Uhr

aus. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird gemäß § 3 Abs. 1 
PlanSiG die öffentliche Auslegung durch die Veröffentlichung im 
Internet ersetzt.

Als zusätzliches Informationsangebot erfolgt innerhalb der Frist 
eine Auslegung der Unterlagen während der Dienstzeiten in der 
Stadtverwaltung der Stadt An der Schmücke, Am Bahnhof 43, 
06577 An der Schmücke.

Aufgrund der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Co-
vid-19-Pandemie kann der Zugang zur Stadtverwaltung während 
der o.g. Frist eingeschränkt sein. Eine Einsicht in die Planunter-
lagen ist für die Dauer der Auslegung nach vorheriger Termin-
vereinbarung unter der Telefonnummer (034673) 7210 oder per 
E-Mail an info@anderschmuecke.de möglich.

Der Vorentwurf des Bebauungsplans und der Vorentwurf der 2. 
Änderung des Flächennutzungsplans sind während der Beteili-
gungsfrist über die Internetseiten

https://www.stadtanderschmuecke.de/ und
https://www.bk-landschaftsarchitekten.de/beteiligungen.html

sowie im zentralen Landesportal unter https://www.uvp-verbund.
de/startseite

abrufbar.

Für Rückfragen steht das Büro Knoblich, Landschaftsarchitekten 
BDLA/IFLA, Heinrich-Heine-Straße 13, 15537 Erkner, Telefon 
(033 62) 8 83 61-0, Fax (033 62) 8 83 61-59, E-Mail beteiligung@
bk-landschaftsarchitekten.de zur Verfügung.

Stellungnahmen können während der Beteiligungsfrist abgege-
ben werden. Dies ist z.B. elektronisch an info@anderschmuecke.
de oder beteiligung@bk-landschaftsarchitekten.de möglich. Es 
wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die Bauleitpläne 
unberücksichtigt bleiben können.

Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grund-
lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. E 
DSGVO und dem Thüringer Datenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre 
Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie 
keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informa-
tionen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: „Informationspflichten 
bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbe-
teiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO)“, welches mit ausliegt.

Stadt an der Schmücke, 30.07.2021
gez. Schäffer
Bürgermeisterin

Notrufe
Polizei  ................................................  03466/3610 oder 110
Feuerwehr  .....................................................................  112
Medizinischer Notdienst  .........................................  116 117
KMG Kliniken
Bad Frankenhausen  .........................................  034671 650
Frauenhaus Sondershausen  ....................  0175 / 82 92 967

Notfalldienste
Rettungsleitstelle Nordhausen  .........  03632 / 59330 oder 31
Kyffhäuser Abwasser- und
Trinkwasserverband  .................................  0172 / 7 98 54 90
Abwasserzweckverband
„Thüringer Pforte“ Oldisleben  ..................  0172 / 8 66 35 18
Mitnetz Strom  ............................................  0800 2 30 50 70
Mitnetz Gas  .............................................  0800 / 2 20 09 22
Mitgas  ......................................................  0800 / 6 86 11 77

Stadt An der Schmücke

Bekanntmachung  
der Stadt An der Schmücke

Aufstellung und frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

„Photovoltaikanlage Kiessee Oldisleben“ und zur 2. 
Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans 
der Stadt Heldrungen und der Gemeinde Oldisleben 

im Parallelverfahren

Der Stadtrat der Stadt An der Schmücke hat in seiner Sitzung am 
19.04.2021 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans „Photovoltaikanlage Kiessee Oldisleben“ (B 2021/0012) 
sowie die Aufstellung der 2. Änderung des gemeinsamen Flä-
chennutzungsplans der Stadt Heldrungen und der Gemeinde Ol-
disleben im Parallelverfahren (B 2021/0023) beschlossen.

Das Plangebiet befindet sich nordöstlich der Ortslage Oldisleben 
auf dem Neuen Baggersee Oldisleben. Nördlich, östlich und süd-
lich des Plangebiets schließen intensiv genutzte Ackerflächen 
an. Westlich grenzt die Landesstraße L 1221 an mit dem dahin-
terliegenden Alten Baggersee. Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans umfasst auf einer Fläche von 39,07 Hektar Teile des 
Flurstücks 74 in der Flur 10, die Flurstücke 51 bis 59 und 71 
sowie Teile der Flurstücke 1, 2, 43 bis 50, 61 und 62 in der Flur 
11 der Gemarkung Oldisleben. Er ist in nachfolgender Abbildung 
dargestellt.

Folgende Planungsziele sollen erreicht werden:
• politisches Ziel ist die Erhöhung des Anteils erneuerbarer 

Energien an der Gesamtenergieproduktion und somit Redu-
zierung des Anteils fossiler Energiegewinnung

• Zwischennutzung einer bergbaulich genutzten Fläche für 
eine schwimmende Photovoltaikanlage und damit einherge-
hende Entschärfung von Landnutzungskonflikten

• Ausschöpfung des wirtschaftlichen Potenzials der Stadt An 
der Schmücke

• Erzeugung von Strom aus Solarenergie und damit verbunde-
ne Reduzierung des CO2-Ausstoßes

• Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Nach der Billigung des Vorentwurfs des Bebauungsplans und 
des Vorentwurfs der 2. Änderung des Flächennutzungsplans 
durch den Stadtrat der Stadt An der Schmücke am 21.06.2021 
finden nun die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange, die Abstimmung mit den Nach-
bargemeinden und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
statt.

➤➤➤ Lesen Sie hierzu weiter auf der nächsten Seite ➤➤➤
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1. Änderungssatzung

zur Satzung der Stadt An der Schmücke über die 
Freiwillige Feuerwehr (Feuerwehrsatzung)

Aufgrund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. März 2021 
(GVBl. S. 115), des § 14 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über den 
Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz 
(ThürBKG) vom 05.02.2008 (GVBl. S. 22), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23. November 2020 (GVBl. S. 559) hat der Stadt-
rat der Stadt An der Schmücke in seiner Sitzung am 21.06.2021 
folgende 1. Änderungssatzung zur Feuerwehrsatzung beschlos-
sen:

Artikel 1 - Satzungsänderung
§ 5 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung:

Als aktive Feuerwehrangehörige können nur Personen aufge-
nommen werden, die ihren Wohnsitz in der Stadt An der Schmü-
cke oder den erfüllten Gemeinden Etzleben und Oberheldrungen 
haben (Einwohner). Ebenfalls aufgenommen werden kann, wer 
auf Grund seines Arbeitsplatzes regelmäßig für Einsätze in den 
jeweiligen Ortschaften der Stadt An der Schmücke zur Verfügung 
steht. Die Freistellung für Einsätze durch den Arbeitgeber ist 
schriftlich nachzuweisen. Für die Aufnahmen weiterer Personen 
gelten die Absätze 3 ff entsprechend. Mitglieder der Einsatzab-

teilung dürfen nicht gleichzeitig aktive Mitglieder anderer Organi-
sationen oder Einrichtungen sein, die neben der Feuerwehr ein-
gesetzt werden können (§ 10 Abs. 4 ThürBKG). Sie müssen den 
Anforderungen des Feuerwehrdienstes geistig und körperlich 
gewachsen sein. Sie müssen das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben und dürfen in der Regel das 60. Lebensjahr nicht überschrit-
ten haben. Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben der Stadt nach 
§ 2 erforderlich ist, kann auf Antrag des Feuerwehrangehörigen 
die Ausübung des Feuerwehrdienstes in der Einsatzabteilung bis 
zur Vollendung des 67. Lebensjahres durch den Bürgermeister 
zugelassen werden, soweit die erforderliche geistige und kör-
perliche Einsatzfähigkeit in diesem Fall jährlich durch ärztliches 
Attest nachgewiesen wird (§ 13 Abs. 1 ThürBKG).

Artikel 2 - Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

An der Schmücke, den 12.07.2021
S. Schäffer
Bürgermeisterin

Der Aufsichtsbehörde vorgelegt am: 25.06.2021
Von dieser gewürdigt am: 01.07.2021
Bekanntgemacht am: 30.07.2021
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§ 4
Die Steuersätze für nachstehende Gemeindesteuern werden wie 
folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die Land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (A)   300 v.H.

b) für die Grundstücke (B)   410 v.H.
2. Gewerbesteuer   385 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

181.050 €
festgesetzt.

§ 6
Überplanmäßige Ausgaben bis 300 € und außerplanmäßige 
Ausgaben bis 800 € gelten als unerheblich. In diesen Fällen wird 
die Bürgermeisterin ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung 
dieser Ausgaben zu erteilen. (lt. § 20 Abs. 3 Nr. 9 der Geschäfts-
ordnung der Gemeinde Oberheldrungen)
Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des 
§ 60 Abs. 2 ThürKO, die unverzüglich den Erlass einer Nach-
tragshaushaltssatzung erfordern, sind Ausgaben, die im Einzel-
fall 2 % des Gesamtvolumen des Haushaltplanes für das laufen-
de Haushaltsjahr übersteigen.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Oberheldrungen, den 24.06.2021
Gemeinde Oberheldrungen
Weber
Bürgermeisterin  (Siegel)

Der Aufsichtsbehörde vorgelegt am: 27.05.2021
von dieser gewürdigt am: 08.06.2021
bekanntgemacht am: 30.07.2021

II.
Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 08.06.2021, 
Az.: L.3.1.2010 - GV052 - 02/21, der Veröffentlichung der Sat-
zung zugestimmt. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmi-
gungspflichtigen Bestandteile.

III.
Der Haushaltsplan der Stadt liegt zwei Wochen nach dieser öf-
fentlichen Bekanntmachung zu den allgemeinen Dienstzeiten in 
der Stadt An der Schmücke, Am Bahnhof 43, Zimmer 11, 06577 
An der Schmücke aus. Weiterhin ist eine Einsichtnahme bis zur 
Entlastung und Beschlussfassung der Jahresrechnung für die-
ses Haushaltsjahr möglich.

Oberheldrungen, 25.06.2021
gez. Susann Weber
Bürgermeisterin

Das Einwohnermeldeamt informiert
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

am 19. und 20.08.2021 ist das Einwohnermeldeamt der 
Stadt An der Schmücke aus technischen Gründen geschlos-
sen. Der nächste Sprechtag am 24.08.2021 wird wieder wie 
gewohnt stattfinden.

Wir bitten um Verständnis.

Ihr Einwohnermeldeamt

Gemeinde Etzleben

Aufhebungssatzung

zur Satzung über die Erhebung einer Steuer  
auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder 

Sachwerte im Gebiet der Gemeinde Etzleben  
vom 12.03.1997

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28.01.2003 (GVBI. S. 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 16.10.2019 (GVBl. S. 429, 433), so-
wie der §§ 1, 2 und 5 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes 
(ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.09.2000 
(GVBI S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.10.2019 
(GVBl. S. 396), erlässt der Gemeinderat der Gemeinde Etzleben 
mit Beschluss-Nr.: B 2021/0001 in der Sitzung vom 02.06.2021 
die folgende Aufhebungssatzung über die Erhebung einer Steuer 
auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte 
im Gebiet der Gemeinde Etzleben.

§ 1
Satzungsaufhebung

Die Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate 
und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Ge-
meinde Etzleben wird aufgehoben.

§ 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Etzleben, den 07.07.2021
Michael Boldt
Bürgermeister - Siegel -

Der Aufsichtsbehörde vorgelegt am: 28.06.2021
Von dieser genehmigt am: 29.06.2021
Bekannt gemacht am: 30.07.2021

Gemeinde Oberheldrungen

Öffentliche Bekanntmachung der Haushalts-
satzung der Gemeinde Oberheldrungen

I.
Der Gemeinderat hat am 11.05.2021 mit Beschluss Nr. B 
2021/0032 nachstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2021 
beschlossen.

Haushaltssatzung der Gemeinde Oberheldrungen  
für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 55, 56 und 57 der Thüringer Kommunalord-
nung erlässt die Gemeinde mit Beschluss-Nr.: B 2021/0032 fol-
gende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit   1.115.550 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit   141.850 €

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.



Stadt An der Schmücke - 7 - Nr. 7/2021

Auch das Rettungsboot durfte begutachtet werden und alle konn-
ten einmal Probesitzen.

 Foto: AWO Kindertagesstätte „Hinze-Kidz“

Zum Abschluss dieses tollen Ausfluges wurden die Kinder mit ih-
ren Erzieherinnen mit den Feuerwehrautos zurück in den Kinder-
garten gebracht. Dort angekommen wurde zum Abschied noch 
einmal kurz das Blaulicht sowie die Sirene angemacht.
Die Kinder waren begeistert von diesem tollen Tag und danken 
gemeinsam mit ihren Erzieherinnen der Freiwilligen Feuerwehr 
Oldisleben für die Ermöglichung des Ausfluges sowie Diana Ho-
lubek für die Organisation.

Christina Rahaus

Aufruf zur Blutspende

Versorgungslage mit Blutspenden kritisch - 
Die Versorgung mit Blut jetzt sichern

Der DRK-Blutspendedienst NSTOB weist darauf hin, dass 
mit dem Start der Sommerferien bereits jetzt die Versor-
gungslage mit lebenswichtigen Blutpräparaten ins Wanken 
gerät.
Erschwerend hinzu kamen die sehr heißen Tage im Juni, die 
die Blutspendebereitschaft schon vor dem typischen Som-
merloch schmelzen ließen. In den letzten Wochen sind rund 
15 % weniger Blutspendende erschienen als benötigt. Die 
Vorräte und der notwendige Puffer sind aufgebraucht.
Die Sommerferien, die klassische Problemzeit im Blutspen-
dewesen, werden laut DRK-Blutspendedienst NSTOB in 
diesem Jahr noch weitaus problematischer ausfallen. „Durch 
die wiedergewonnene Reisefreiheit werden viele Menschen 
diese natürlich wahrnehmen und im Sommer verreisen. Das 
DRK erwartet sogar, dass in Coronazeiten Urlaub vorgezo-
gen wird - denn niemand weiß, wie es im Herbst aussieht.“ 
sagt Markus Baulke vom DRK-Blutspendedienst NSTOB.
Daher dürfte das Sommerloch bei der Blutspende in diesem 
Jahr dramatischer ausfallen als in den vergangenen Jahren 
und da sei die Lage bereits kritisch gewesen.
Umso dringlicher appelliert der DRK-Blutspendienst, in den 
kommenden Tagen und Wochen Blut spenden zu gehen. 
Jetzt habe man noch die Chance, die Lagerbestände wieder 
aufzubauen, um eine sichere Blutversorgung für Krebser-
krankte und Unfallopfer gewährleisten zu können.

Die nächste Möglichkeit zum Blutspenden
in Heldrungen besteht am:

11.08.2021
Heldrungen

Tagespflege „Thüringer Pforte“
Bahnhofstraße 13 a

15:00 - 19:00 Uhr

DRK-Blutspendedienst NSTOB

DRK Kreisverband Sömmerda/Artern e.V.
Außenstelle Artern
Puschkinstraße 23, 06556 Artern

Das Ordnungsamt informiert

Das Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft 
bittet um Ihre Mithilfe

In den letzten Monaten kam es im gesamten Gebiet der Stadt An 
der Schmücke gehäuft zu massiven, illegalen Müllablagerungen. 
Das Spektrum reichte dabei von Haus- und Sperrmüll, über Bau- 
und Abbruchabfälle, Reifen, bis hin zu gefährlichem Sondermüll, 
wie Autobatterien.
Gerade von letzteren geht eine erhebliche Gefahr für Boden und 
Grundwasser aus. Jeder Müllsünder sollte sich außerdem im 
Klaren darüber sein, dass spielende Kinder das Risiko, das von 
solchen Gegenständen ausgeht, häufig gar nicht einschätzen 
können. Es besteht enorme Verletzungsgefahr!

Wir sind, in Kooperation mit dem Bauhof der Stadt An der 
Schmücke, stets bemüht für eine zeitnahe Beräumung dieser wi-
derrechtlichen Ablagerungen zu sorgen. Dabei kommen wir nicht 
nur personell an die Grenze unserer Kapazität. Oft sind die An-
fahrtswege beschwerlich, Abfall liegt in wasserführenden Gräben 
oder großflächig verteilt, sodass spezielles Gerät zur Bergung 
und Beräumung notwendig ist.

Der Aufwand und die damit verbundenen Kosten entwickeln sich 
in einem Maße, das nicht mehr akzeptiert werden kann. Für die 
Sammlung, den Transport und die Entsorgung illegaler Abfälle 
fallen enorme Kosten an, die letztendlich durch die Allgemeinheit 
getragen werden müssen. Das ist besonders unverständlich, da 
der Kyffhäuserkreis, sowie der Einzelhandel eine Vielzahl von 
Möglichkeiten vorhalten, Abfälle kostengünstig oder gar kosten-
frei zu entsorgen.

Illegale Müllentsorgung ist kein Kavaliersdelikt! Bei Ermittlung der 
Täter wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, welches 
durch das Umweltamt mit hohen Geldstrafen geahndet wird. Wir 
bitten alle Bürgerinnen und Bürger um Ihre Mithilfe! Bitte achten 
Sie vermehrt auf Ihre Umgebung. Sachdienliche Hinweise (auch 
anonym) richten Sie bitte an das Umweltamt des Kyffhäuserkrei-
ses unter der Telefonnummer 03632 741 - 331 oder per E-Mail 
an umweltamt@kyffhaeuser.de. Wir versichern, Ihre Angaben 
vertraulich zu behandeln und bedanken uns im Voraus für Ihre 
Unterstützung.

gez. Dr. Fruth
Amtsleiter

Stadt An der Schmücke

Ausflug zur Feuerwehr
Am Freitag, den 25. Juni, durf-
ten die Kinder der Äffchen- 
und der Tigergruppe aus 
der AWO Kindertagesstätte 
„Hinze-Kidz“ sich über einen 
besonderen Ausflug freuen. 
Als Abschluss des Feuerwehr-
projektes ging es diesmal zur 
ortsansässigen Feuerwehr.
Dort angekommen durften 
sich alle die Feuerwehrautos 
anschauen. Außerdem durf-
ten die Umkleideräume so-
wie die Ausrüstung bestaunt 
werden und es wurde auch 
einiges dazu erklärt. Als be-
sonderes Highlight konnten 
sich die Jungs und Mädchen 
an kleinen Strahlrohren aus-
probieren und damit Dosen 
umspritzen.

Foto: AWO Kindertagesstätte 
„Hinze-Kidz“
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Basis der Stadt An der Schmücke ein eigenes Gesicht zu geben. 
Auf dieser Grundlage können dann weiterhin einzelne Projekte 
weiter vorangetrieben und Fördermittel akquiriert werden. Ziel ist 
ein strategisches Entwicklungsinstrument zu erhalten, welches 
für die nächsten Jahre die Agenda für die künftige Entwicklung 
der Ortsteile als Bestandteil der Gesamtstadt An der Schmücke 
darstellt.

Die Basis für eine erfolgreiche städtebauliche Entwicklungspolitik 
sind intensive Analysen, Visionen und strategische Überlegun-
gen. Daher ist in einem ersten Schritt die örtliche Erfassung und 
Bewertung der Gebäudesubstanz, der Freiflächen, der Straßen 
und Wege in den einzelnen Ortschaften erforderlich. Aus die-
sem Grund werden ab Mitte August und in den anschließenden 
Wochen die KollegInnen und MitarbeiterInnen des Büros in den 
Ortschaften unterwegs sein. Die MitarbeiterInnen sind mit einer 
Vollmacht der Stadt ausgestattet und können sich entsprechend 
legitimieren.

Mein Wunsch ist auch die Bevölkerung zukünftig über die Dis-
kussion und in den Gesamtprozess einzubinden. Dazu werden 
alle Einwohner zu den entsprechenden Zeitpunkten informiert.

Für weitere Fragen steht Ihnen die zuständige Mitarbeiterin des 
Bauamtes, Frau Axthelm, Tel.: 034673 7225 zur Verfügung.

Bürgermeisterin
Schäffer

Beitrag zum Gemeindeentwicklungskonzept

Beschluss zur Erarbeitung eines Integrierten  
Gemeindeentwicklungskonzepts (IGEK)  
für die Stadt An der Schmücke gefasst

In seiner Sitzung vom 19. April 2021 beschloss der Stadtrat die 
Erarbeitung eines sogenannten IGEK. Was ein IGEK ist und was 
wir für uns damit erreichen können, beschreibt der nachfolgende 
Artikel sehr gut.
Ich freue mich auf die vor uns liegende Arbeit, auf Ihre Ideen und 
darauf, diese mit Ihnen zu verwirklichen.

Silvana Schäffer
Bürgermeisterin

Summender Besuch im Kindergarten
Die Woche vom 6. Juli war in der AWO Kita „Hinze Kidz“ in Ol-
disleben geprägt von summenden Gästen. Herr Poelmann, ein 
Imker mit Herz aus Oldisleben, besuchte die Kinder des Kinder-
gartens.
Er erklärte ausführlich alles rund um die Bienen, von der Ent-
stehung bis zum Honig. Sogar einen Bienenstamm hatte Herr 
Poelmann mitgebracht und den Kindern genau gezeigt.

Am Ende gab es für jedes Kind noch eine süße Überraschung 
in Form einer Honigkostprobe. Diese wird in den kommenden 
Tagen noch im Kindergarten verkostet.
Die Kinder und Erzieherinnen danken für dieses Erlebnis und 
alle hoffen auf ein baldiges Wiedersehen.

alle Fotos: AWO Kita „Hinze Kidz“

Start der Erarbeitung des Integrierten  
Gesamtkonzeptes Stadt An der Schmücke 
einschl. aller Ortschaften
Vor gut einem Jahr wurde auf diesem Weg informiert, dass die 
Aufgabenstellung für die Erarbeitung des Integrierten Gesamt-
konzeptes der Stadt An der Schmücke erarbeitet wird. Diese ist 
nun fertiggestellt und es wurde mittels Ausschreibung ein fach-
lich geeignetes Büro gesucht. Dieser Prozess ist abgeschlossen. 
Den Zuschlag erhielt das Büro INES KLINKE Freie Stadtplanerin 
aus Erfurt.
Ich habe schon auf diesem Wege alle Bürger informiert, wie 
wichtig dieses Integrierte Gesamtkonzepte für die künftige Ent-
wicklung unserer Gesamtstadt aber auch wie wichtig es ist für 
alle Ortschaften. Das Konzept soll auch dazu dienen gemein-
same Stärken und Schwächen herauszuarbeiten und auf dieser 



Stadt An der Schmücke - 9 - Nr. 7/2021

Strategische Grundsatzentscheidungen treffen, die  
viele Jahre verbindlich und gültig sind – das ermöglichen 
Gemeindeentwicklungskonzepte. Der Weg dorthin ist 
intensiv, manchmal mühsam und funktioniert nur im 
Dialog mit den Bürgern. Hat man sich aber erst einmal 
auf eine Ausrichtung verständigt, erleichtert das die 
Arbeit der Verwaltung ungemein.

Text  — Tilman Baur
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Gemeindeentwicklungskon
zepte (GEK) sind zunächst 
mit viel Arbeit verbunden. 

Sind sie jedoch einmal verabschiedet, 
können sie den Gemeinden auch sehr 
viel Arbeit ersparen. Davon ist Michael 
Möslang, Bürgermeister der Gemeinde 
Linkenheim-Hochstetten im Landkreis 
Karlsruhe, überzeugt. Dort hat man im 
September 2018 ein solches Konzept 
auf den Weg gebracht. 

„Man nimmt viele Fragen und 
potenzielle Konflikte kommen
der Jahre in den Prozess auf und 
schafft dadurch einen klaren Er
wartungshorizont – zum einen bei 
der eigenen Verwaltung, aber eben 
auch bei den Bürgern und bei den Sta-
keholdern“, sagt Möslang im Gespräch 
mit die:gemeinde. Besonders vorteil-
haft ist aus Möslangs Sicht, dass man 
im Zuge eines GEK viele „Ob“-Fragen 
vorneweg klärt. 

So stellt man sich in Linkenheim-Hoch-
stetten künftig nicht mehr die Frage, 
ob man sich für einen Ausbau der 
Bundesstraße 36 stark macht – im 
Rahmen des GEK haben Bürger und 
Verwaltung diese Frage bereits bejaht. 
Sind die Grundsatzfragen geklärt, muss 
sich dann nur noch um das „Wann“ 
und das „Wie“ gekümmert werden. 
„In neue Projekte muss ich dann nicht 
mehr mit einer Rechtfertigung einstei-
gen, sondern kann auf die grundstän-

dige Entscheidung verweisen. Das wird 
auch akzeptiert“, sagt Möslang.

Als er 2015 zum Bürgermeister von 
LinkenheimHochstetten gewählt 
wurde, gab es kein strategisches 
Entwicklungskonzept – weder für 
die ganze Gemeinde noch für einzel-
ne Abteilungen. „Die Überlegung war 
deshalb, die Sache grundständig an-
zugehen“, sagt Möslang. Einen weite-
ren Anlass bot der Generationenwech-
sel, der sich in der Gemeinde derzeit 
vollzieht. 

Dieter Schneckenburger, Bürgermeis-
ter der Gemeinde Bötzingen im Land-
kreis Breisgau-Hochschwarzwald, hat 
ebenfalls gute Erfahrungen mit dem 
GEK gemacht. Ich würde jedem sagen: 
„Macht es, es ist wichtig!“, so Schne-
ckenburger. Sinnvoll sei zum Beispiel 
die umfassende Bestandsaufnahme, 
die stets am Anfang der Konzepte steht 
und die man auch als Inventur einer 
Gemeinde bezeichnen könnte. 

Diese führe den Bürgern vor Augen, 
was die Verwaltung in der Vergan
genheit schon alles auf die Beine ge
stellt hat – das würde nämlich häufig 
vergessen oder übersehen. „Ein Bürger 
sagte mir, man müsse das Freibad mal 
auf Vordermann bringen. Da habe ich 
ihn darauf aufmerksam gemacht, dass 
das schon vor fünf Jahren geschehen 
ist“, so der Bürgermeister. 

Apropos Bürger: Deren Einbindung ist 
ein wesentlicher Bestandteil eines je-
den Gemeindeentwicklungskonzepts. 
Je intensiver man sie einbezieht, des-
to größer ist später die Akzeptanz der 
konkreten Projekte. Die Gemeinde Lin-
kenheim-Hochstetten habe das GEK 
von Beginn an als Dialog zwischen 
Gemeinde und Bürgern angelegt, sagt 
Michael Möslang. Den Anfang machte 
ein Workshop. Daraufhin folgte eine 
Gemeinderatsklausur, die die Ideen 
des Workshops aufgriff, und schließlich 
zwei Spaziergänge in den beiden Orts-
teilen. Nachdem der Grobentwurf des 
Rahmenplans stand, wurden alle Sta-
keholder beteiligt und abgefragt: Ge-
werbetreibende, Sozialeinrichtungen, 
Jugendliche, aber auch Mitarbeiter der 
Verwaltung. „Dieser Schritt hat wirklich 
Fleisch an den Knochen gebracht“, er-
innert sich Michael Möslang. 

In Bötzingen kamen rund 300 Men-
schen zu einer Einwohnerversamm-
lung zur Vorstellung des GEK: Eine 
bunte Mischung, zu der auch Men-
schen gehörten, die gewöhnlich nicht 
so intensiv am Gemeindeleben teilneh-
men. Während sich bei anderen Pro-
jekten hauptsächlich Bürger zu Wort 
meldeten, die direkt betroffen sind, 
könnten sich bei einem GEK alle zu 
allem äußern – das sei ein Pluspunkt 
im Hinblick auf eine breite Beteiligung, 
sagt Dieter Schneckenburger. 

Vor allem in der Anfangsphase des 
Prozesses sei es ungemein wichtig, 
„Wildwuchs“ zuzulassen, findet Mi
chael Möslang. 

Damit meint er, dass man Ideen sam-
meln und Impulse zulassen sollte, 
ohne sich gleich vom Korsett der finan-
ziellen Machbarkeit und gesetzlichen 
Rahmenbedingungen einschnüren zu 
lassen. Alle Bereiche der Gemeinde soll-
te man ohne Scheuklappen unter die 
Lupe nehmen, findet Möslang.

9Juni 2021 / die:gemeinde / Gemeindetag Baden-Württemberg
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Liste führt der dreispurige Ausbau der 
Bundesstraße 36 an, gefolgt von der Auf-
stellung von Bebauungsplänen für alle 
bislang nicht überplanten Bereiche. 

Auch in Bötzingen kristallisierten 
sich aus dem Prozess sogenannte 
„Leuchtturmprojekte“ heraus, deren 
Umsetzung Priorität hat. Einige da-
von sind bereits realisiert. So zum Bei-
spiel der Park in den Rathausgärten, 
der als grüner Begegnungsort für Jung 
und Alt angelegt ist und als Projekt aus 
dem GEK noch vor Ostern in Betrieb ge-

In neue Projekte 
muss ich nicht 
mehr mit einer 
Rechtfertigung 
einsteigen, son-
dern kann auf 
die grundständi-
ge Entscheidung 
verweisen.“ 
Michael Möslang, Bürgermeister 
der Gemeinde Linkenheim- 
Hochstetten

nommen wurde. Diese Beispiele zeigen: 
Gemeindeentwicklungskonzepte haben 
zwar einen langfristigen Horizont, der 
oft mehr als ein Jahrzehnt umfasst. Als 
vage Richtschnüre darf man sie deshalb 
keineswegs missverstehen. 

Die Konzepte sind verbindliche Hand-
lungsanweisungen und beinhalten kon-
krete Umsetzungspläne. Grundsätzlich 
gilt, was Dieter Schneckenburger für Böt-
zingen sagt: „Alles, was wir als Leucht-
turmprojekte aufgenommen haben, soll 
auch umgesetzt werden.“    

Baggersee Streitköpfle

Mischgebiet 
in dem viele GEK-Ziele  
Linkenheims umgesetzt werden

Verkehrserziehung im Kindergarten
Am 15. Juli führten die Kinder der Spatzen- und der Goldfisch-
gruppe aus der AWO Kita „Hinze Kidz“ Oldisleben einen Ver-
kehrssicherheitstag durch.
Dieser fand wieder auf dem Parkplatz des ortsansässigen Su-
permarktes statt. Dort angekommen, warteten auf die Kinder ver-
schiedene vorbereitete Parcours und Aufgaben.
Zur Verfügung standen den Jungs und Mädchen verschiedene 
Fahrräder, Roller und Laufräder. Mit diesen konnten sie ihr Ge-
schick beim Slalomfahren beweisen und bei Spielen mit den Am-
pelfarben ihre Reaktion testen. Außerdem wurden die Verkehrs-
schilder erklärt und das richtige Tragen eines Helms vorgeführt.
Das absolute Highlight für die Kinder war jedoch die dabei an-
wesende Polizei. Die Polizisten standen für alle Fragen zur Ver-
fügung, es konnte das Polizeiauto angesehen werden und sogar 
die Handschellen anprobiert. Zum Abschluss diesen tollen Tages 
durfte natürlich auch das Blaulicht und die Sirene nicht fehlen.
Die Kinder und Erzieher möchten sich ganz herzlich bei der Ver-
kehrswacht und der Polizei für den interessanten und lehrreichen 
Vormittag bedanken. Verkehrserziehungstag



Stadt An der Schmücke - 12 - Nr. 7/2021

Dazu bedarf es fischereilicher Fachkompetenz und viele Jahre 
praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der Laichfischhaltung, 
Erbrütung und Fischaufzucht.
Im Rahmen der guten Zusammenarbeit mit der Pacht- und He-
gegemeinschaft Saalfeld e.V. und im Interesse des Fischarten-
schutzes unterstützt der Landesanglerverband Thüringen e.V. 
den Verein mit über 10.000 Stück qualitativ hochwertiger, hei-
mischer Bachforellen- und Äschensetzlinge, welche alle aus der 
eigenen Aufzucht stammen.
Ein großes Dankeschön an die Fischzucht Vogel in Lehnstedt für 
die langjährige, sehr gute Zusammenarbeit und Unterstützung 
bei der Brut- und Setzlingsaufzucht.

Der Fischbesatz fand am 29.06.2021  
in Saalfeld an der Saale

- siehe Link https://goo.gl/maps/kYatMNnwgjzCGu3b7 -
statt.

Dietriche Roese André Pleikies
Präsident Geschäftsführer

Kiesseen sind keine Badegewässer!!!          
 
Hiermit wird darauf hingewiesen, dass das unbefugte 
Betreten, Befahren sowie das Baden im  
Kiessandtagebau Oldisleben VERBOTEN sind. 
 
Durch den Tagebaubetrieb bestehen  vielfältige 
Gefahren, die für Unbefugte nicht abschätzbar sind.  
Es besteht Lebensgefahr.  
 
Bei Zuwiderhandlungen wird vom Hausrecht 
Gebrauch gemacht. 
 
Geschäftsleitung  
Mitteldeutsche Baustoffe GmbH 
06193 Petersberg OT Sennewitz 

 

 

Erfolgreiche Fischartenschutzprogramme 
des LAVT

Über 10.000 Bachforellen- und Äschen-
setzlinge für die Saale bei Saalfeld

Sehr geehrte Damen und Herren,
wussten Sie, dass Fische zu den am stärksten ge-
fährdeten Arten in Thüringen gehören?
Von den 43 Fischarten sind in Thüringen rund zwei Drittel in ihrer 
Existenz bedroht.
Selbst unsere heimische Bachforelle oder Äsche können nur 
durch Schutzprogramme sowie Hege- und Besatzmaßnahmen 
im Bestand gesichert werden.
Für die dramatische Situation unserer heimischen Fischfauna in 
unseren Flüssen gibt es eine Vielzahl von Gründen. Hauptsäch-
lich Verantwortung dafür trägt der massive Fraßdruck eines deut-
lich zu hohen Kormoranbestandes und die Zunahme weiterer 
Prädatoren, wie Graureiher, Gänsesäger, Mink etc.
In den vergangenen Jahren wurde vom Freistaat Thüringen viel 
für die Verbesserung der Durchgängigkeit und Gewässerstruktur 
getan und viele Millionen Euro in diese Maßnahmen investiert.
Eigene Bestandskontrollen des Landesanglerverbandes Thürin-
gen e.V. (LAVT), aber auch unzählige wissenschaftliche Unter-
suchungen bzw. Bestandserfassungen der Freistaates Thürin-
gen sowie verschiedener Institute und Forschungseinrichtungen 
belegen, dass sich trotz allem die Situation unserer heimischen 
Fischarten weiter verschlechtert.
Immer mehr, auch in der Politik, setzt sich die Erkenntnis durch, 
dass wir dringend ein grundsätzliches Umdenken in der Arten-
schutzpolitik, speziell eine gezielte Regulierung von Prädatoren, 
welche andere Arten massiv in ihrer Existenz gefährden, benö-
tigen.
Die in letzter Zeit fachlich sehr fragwürdigen Veröffentlichungen 
zu sterilen Bachforellen in der Saale, zum Verbot von Fischbe-
satz und das Bewerben wenig nachhaltiger Strukturmaßnah-
men in der Saale/Orla werfen Fragen auf und lenken von den 
tatsächlichen Problemen und Ursachen ab. Der Grund für den 
schlechten Zustand unserer heimischen Fischfauna sind nicht 
die Angler!
Mit viel Manpower und eigenem Geld hat der Landesanglerver-
band Thüringen e.V. in Kooperation mit Thüringer Fischzucht-
betrieben seit 2006 Laichfischbestände aufgebaut, jedes Jahr 
Laichfische abgestrichen, mehrere 100.000 Eier erbrütet, die 
Brut- und Setzlinge im Bruthaus sowie in Aufzuchtbächen auf-
gezogen. Später wurden diese in eine Vielzahl von Fließgewäs-
sern, wie die Nesse, Hörsel, Apfelstädt, Gera, Unstrut oder Ilm 
zur Bestandsstützung ausgesetzt. – Dies mit Erfolg.
Die Bachforellenlaicher des LAVT, welche aus Nebengewässern 
der Gera stammen, die zum Flusseinzugsgebiet Unstrut - Saale 
gehören, hatten in den vergangenen Jahren eine durchschnittli-
che Abstreichrate von 90 bis 98 %.



Stadt An der Schmücke - 13 - Nr. 7/2021

Gottesdiensttermine

Pfarrbereich Heldrungen

- Alle Termine unter Vorbehalt! -

Ev. Kirchengemeinde Heldrungen
Sonntag, d. 01.08.2021
09.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, d. 08.08.2021
09.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, d. 15.08.2021
09.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, d. 22.08.2021
09.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, d. 29.08.2021
09.00 Uhr Gottesdienst

Ev. Kirchengemeinde Hauteroda
Sonntag, d. 01.08.2021
10.30 Uhr Gottesdienst
Sonntag, d. 22.08.2021
10.30 Uhr Gottesdienst

Ev. Kirchengemeinde Hemleben
Sonntag, d. 15.08.2021
14.00 Uhr Gottesdienst+Gemeindefest

Ev. Kirchengemeinde Oberheldrungen
Sonntag, d. 15.08.2021
10.30 Uhr Gottesdienst

Ev. Kirchengemeinde Gorsleben
Sonntag, d. 08.08.2021
14.15 Uhr Gottesdienst

Ev. Kirchengemeinde Etzleben
Sonntag, d. 08.08.2021
10.30 Uhr Gottesdienst

Alle Termine stehen unter Vorbehalt!
- Herzliche Einladung! -

Spendenkonto für Hochwasseropfer

Land Rheinland-Pfalz

Angesichts der Lage in den von der Unwetter-Katastro-
phe betroffenen Gebieten und der überwältigenden Un-
terstützungsangebote aus der Bevölkerung hat das Land 
Rheinland-Pfalz beim Innenministerium ein Spendenkon-
to eingerichtet. Unter dem Kennwort “Katastrophenhilfe 
Hochwasser Rheinland-Pfalz” können Spenden auf fol-
gendes Konto bei der Sparkasse Mainz überwiesen werden:

Empfänger: Landeshauptkasse Mainz
IBAN: DE78 5505 0120 0200 3006 06
BIC: MALADE51MNZ

Ausbildung in Thüringen

Aktivurlaub der Scheinfelder Delphine in Thüringen

Seit nunmehr 25 Jahren besteht eine Partnerschaft zwischen 
dem Scheinfelder Schwimmverein Delphin und der DLRG OG 
Bad Frankenhausen, die 2003 zur OG Kyffhäuser wurde.
Initiator dieser Verbindung war der damalige Kurdirektor der Kur-
stadt am Kyffhäuser, Dr. Benno Bulitta.
Dieser rief in den 90er Jahren viele Veranstaltungen ins Leben, 
um den Bekanntheitsgrad der Kyffhäuserregion zu stärken und 
war auch maßgeblich an der Planung der Kyffhäusertherme be-
teiligt. Herr Dr. Bulitta wollte zusätzlich Verbindungen der Fran-
kenhäuser Vereine zu Vereinen seiner Heimat knüpfen, um so 
den Kulturaustausch voranzutreiben.
Dies ist ein Anlass für eine große Jubiläumsfeier in Bad Winds-
heim im hoffentlich goldenen und coronafreien Herbst im Rah-
men eines Meterbratwurstwettessens.
Aber mindestens einmal im Jahr kommen auch die Franken nach 
Thüringen. Neben Trabirennen, Mig 21 fliegen und Bierfasswett-
tauchen werden auch gegenseitig Angebote unterbreitet, mit de-
nen man sich in seinen Aufgaben unterstützen kann. Hier nun ein 
Bericht vom letzten Besuch der Franken von Lisa Reuther.

Am Freitag, dem 25.06.2021 packten dreizehn aufgeregte Del-
phine ihre sieben Sachen zusammen und begaben sich voller 
Vorfreude auf den Weg ins schöne Thüringer Land.
Am Campingplatz am Weißensee wurden sie von Peter Keßler 
begrüßt, dem Vertreter des Partnervereins DLRG Kyffhäuser.
Sein Ziel war es, den Delphinen mit viel Spaß und einem un-
glaublichen Allgemeinwissen dabei zu helfen, an diesem Wo-
chenende einen Erste Hilfe Kurs zu absolvieren und das Ret-
tungsschwimmabzeichen zu wiederholen.
Auf dem Stundenplan standen unter anderem mehrere Stunden 
PowerPoint Präsentationen, das Anlegen von Druckverbänden 
und das Üben von Herzdruckmassagen. Natürlich durfte ein Be-
such im nahegelegenen Freibad zur Rettungsschwimmerabzei-
chenwiederholung nicht fehlen.
Nach getaner Arbeit hat man die Abende mit einem Feierabend 
Bier, Pizza, Grillgut, einer Nachtwanderung zum See und einer 
Bildercollage über die letzten Jahre SV Delphin Scheinfeld und 
DLRG Kyffhäuser ausklingen lassen.
Der Schwimmverein Delphin bedankt sich hiermit herzlich bei 
seinem Partnerverein und vor allem bei Peter Keßler. Er hat sich 
die Zeit genommen und Mühe gemacht uns mit unerbittlicher Ge-
duld und nie endender guter Laune dabei zu helfen, auch in Zu-
kunft weiter Schwimmunterrichte geben zu können. Hierfür sind 
ein aktueller erste Hilfe Kurs und Rettungsschwimmabzeichen 
nämlich Pflicht!
Natürlich wäre das ganze Wochenende auch ohne die fleißigen 
Schwimmtrainer/Vereinsmitglieder nicht möglich gewesen, die 
sich extra ein paar Tage frei genommen haben. Das ist nicht 
selbstverständlich!
Wir freuen uns schon auf die anstehenden Sommer Schwimm-
kurse und natürlich auch auf die kommende Schwimmsaison im 
Herbst!

Bleibt gesund, euer Team des SV Delphin Scheinfeld.
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Eine gute Band zeichnet sich nicht nur durch saubere Töne und 
gebügelte Hemden aus, sondern auch durch Publikumsnähe, 
Spontanität und die Anpassung an die Location. Dazu gehören 
neben der passenden Musik natürlich auch Ton- und Lichtequip-
ment, die den Gegebenheiten gerecht werden.
Seit 2010 besteht die Band aus 6 Vollblutmusikern, die schon 
viele Stadtfeste, Kirmsen, Hochzeiten und Firmenfeiern zum Ko-
chen gebracht haben. Das Repertoire besteht aus angesagten 
Chartbreakern sowie Klassikern der letzten 30 Jahre, die man 
vielleicht schon vergessen hat, aber immer wieder gern hört. 
Eine abwechslungsreiche Mischung gepaart mit Leidenschaft 
für die Liveperformance ist das Markenzeichen der Band und der 
volle Tourplan zeigt, dass sie damit auch Veranstalter und das 
Partyvolk überzeugen.
F.O.X.X. braucht den gesamten Platz auf der Bühne, denn hier 
kommt nichts vom Band. Ob Schlagzeug, Keyboard, Bass, Gi-
tarre und natürlich Gesang - alles ist live. Anders wären spon-
tane Publikumsstellen und ein solche Individualität auch gar 
nicht möglich. Vom ersten Takt an wird Gas gegeben, denn erst 
wenn das letzte selbsternannte Bewegungsmuffel die Tanzfläche 
stürmt, ist das Ziel des Abends erreicht.
Am Veranstaltungstag können Sie sich einfach und bequem ein-
loggen über unseren QR Code!

https://www.dropbox.com/t/zTshIscuqVyKhV4q

Silvana Schäffer
Bürgermeisterin

Flutkatastrophe

+++Hilfe für Menschen vor Ort+++

Nach der Flutkatastrophe sind viele Menschen auf Hilfe 
angewiesen. Unsere Gedanken sind bei all denen, die ihre 
Angehörigen und ihr Zuhause in den verheerenden Fluten 
verloren haben. Auch wir möchten uns bei allen
Helferinnen und Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz be-
danken. Für alle die helfen möchten, wurde folgendes Spen-
denkonto eingerichtet:

Empfänger: Landratsamt Kyffhäuserkreis
IRAN: DE58 8205 5000 3100 0059 28
Spendenstichwort: Hochwasser 2021

Die Spenden werden verantwortungsvoll an die Menschen 
und Unternehmen in den betroffenen Regionen verteilt.

Kyffhäusersparkasse Artern - Sondershausen

Nächstes Babytreffen
Das 3. Babytreffen findet am 16.08.2021, 
um 15:00 Uhr im Jugendclub Heldrun-
gen, Schillerstraße 6, 06577 An der 
Schmücke statt.
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Er-
scheinen.

Herzliche Einladung zum Kultursommer der 
Stadt An der Schmücke
Sicher haben Sie es schon gehört - wir sind beim Kultursommer 
dabei.
Erstmals sind wir, die Stadt An der Schmücke, Gastgeber.
Ich lade Sie aller herzlich ein zu unserem Kultursommer am 07. 
August im Baumgarten Oldisleben. Der Eintritt ist frei - machen 
Sie mit beim Neustart Kultur!
Es erwartet Sie ein Programm vom Nachmittag bis in die Nacht.
Ganz besonders freue ich mich, dass wir in unserer Verkehrs-
gesellschaft einen Partner gefunden haben, der Sie ab 14.00 
Uhr mit unserem Kulturbus kostenfrei zum Festgelände fährt und 
natürlich abends auch wieder nach Hause. In jeder unserer Ort-
schaften gibt es eine Zustiegsmöglichkeit - beachten Sie bitte 
auch die Aushänge vor Ort.
Los geht´s ab 15.00 Uhr mit dem Nachwuchs - 4 DJ´s aus unse-
rer Stadt legen auf - dazu Kaffee, Kuchen, Ponyreiten, Spielmo-
bil, KInderschminken und die ein oder andere Überraschung für 
Groß und Klein.

Am frühen Abend übernehmen dann die Shiffy`s 
aus Hauteroda die Bühne und stimmen ein auf 
einen Tanzabend mit der Coverband FOXX aus 
Stadtilm.

Will man F.O.X.X. mit 
nur wenigen Worten beschreiben, dann 
wahrscheinlich am ehesten so:
Sympathisch, Professionell, Mitreißend
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1 2 3 4
Oldisleben 15:20 17:40 20:00 22:20
Sachsenburg 15:26 17:46 20:06 22:26
Heldrungen, Bahnhof 15:31 17:51 20:11 22:31
Gorsleben 15:39 17:59 20:19 22:39
Hemleben 15:37 18:07 20:27 22:47
Hauteroda 15:48 18:18 20:38 22:58
Oberheldrungen 15:54 18:24 20:44 23:04
Heldrungen, Stadt 16:01 18:21 20:51 23:11
Braunsroda 16:07 18:27 20:57 23:17
Bretleben 16:15 18:35 21:05 23:25

Abfahrt

1 2 3 4
Bretleben 14:00 16:20 18:40 21:10
Braunsroda 14:08 16:28 18:48 21:18
Heldrungen, Stadt 14:14 16:34 18:54 21:24
Oberheldrungen 14:21 16:41 19:01 21:31
Hauteroda 14:27 16:47 19:07 21:37
Hemleben 14:38 16:58 19:18 21:48
Gorsleben 14:46 17:06 19:26 21:56
Heldrungen, Bahnhof 14:54 17:14 19:34 22:04
Sachsenburg 14:59 17:19 19:39 22:09
Oldisleben 15:05 17:25 19:45 22:15

Abfahrt

Fahrplan Kulturbus Stadt An der Schmücke

nur am 07.08 gültig
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Das Regionalmuseum  
ist wieder für Besucher geöffnet!

Unsere aktuellen Öffnungszeiten
täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr

Neue Sonderausstellung

Seit dem 21. Juli 2021 gibt es im Regionalmuseum Bad Franken-
hausen eine neue Sonderausstellung zu besichtigen:
„Eine Reise in das Land des Unbewussten“ Bilder von Petra 
Kern, Steinthaleben
Im Festsaal des Regionalmuseums Bad Frankenhausen nimmt 
Petra Kern aus Steinthaleben die Gäste auf eine „Reise in das 
Land des Unbewussten“ mit.

Petra Kern und Haustechniker Volker Stahl 
beim Aufbau der Ausstellung

Petra Kern, von Hause aus Grundschulpädagogin, versuchte 
sich auch in anderen Berufen und fand jetzt ihre Profession als 
Kreativitätspädagogin mit eigener Werkstatt. Hier vermittelt sie 
Gruppen verschiedenen Alters die Malerei frei von Zwängen und 
Kontrolle. Dabei schenkt sie den Kursteilnehmer das Selbstver-
trauen den Pinsel und die Farbe fließen zu lassen und das ent-
standen ohne Wertung zu akzeptieren.
Neben den Kursen ist sie selbst auch kreativ und zeigt in ihrer 
Ausstellung ihre „Farbspielereien auf der Basis von intuitivem, 
meditativem und kreativem Malen“.
Die Ausstellung im Regionalmuseum ist bis zum 7. Novem-
ber 2021 im Festsaal des Museums zu besichtigen.

Aktuelle Sonderausstellung

Daneben gibt es noch bis zum 15. August 2021 in den Kreuzge-
wölben die Ausstellung „Verfilzt und Ausgestellt – Filzkunst 
von Gabriele Hoffmann“ zu sehen.

Allgemeine Informationen  
zum Kultursommer
Die Corona-Pandemie hat den Kulturbereich schwer getroffen: 
Museen, Theater, Clubs und Konzerthäuser waren die ersten, 
die schließen mussten, Veranstaltungen wurden verschoben 
oder abgesagt. Viele Kunst- und Kulturschaffende verloren damit 
die Möglichkeit, ihre Arbeit vor einem Live-Publikum zu präsen-
tieren.
Um Künstlerinnen und Künstlern wieder Auftrittsmöglichkeiten 
und der Kultur- und Veranstaltungsbranche eine Perspektive zu 
eröffnen, hat die Kulturstiftung des Bundes im Frühjahr 2021 
kurzfristig das antragsoffene Förderprogramm Kultursommer 
2021 ausgelobt. Der Bund stellt für die Fördermaßnahme insge-
samt bis zu 30,5 Mio. Euro aus dem Rettungs- und Zukunftspro-
gramm NEUSTART KULTUR bereit. Der Kultursommer 2021 soll 
zu einer verantwortungsvollen kulturellen Wiederbelebung der 
Städte beitragen und bundesweit mehr als 100 kreisfreie Städte 
und Landkreise bei der Gestaltung eines neu entwickelten, viel-
fältigen Kulturprogramms unterstützen.
Auf Empfehlung einer Auswahlkommission stimmte der Stiftungs-
rat der Kulturstiftung des Bundes der Förderung von insgesamt 
117 Projekten zu. Insgesamt werden im Programm Kultursom-
mer 2021 bundesweit 63 kreisfreie Städte und 54 Landkreise mit 
einem Gesamtvolumen von rund 30 Millionen Euro aus dem Zu-
kunfts- und Rettungsprogramm NEUSTART KULTUR der Beauf-
tragten der Bundesregierung für Kultur und Medien unterstützt. 
(Quelle: Kulturstiftung des Bundes)
Der Landkreis Kyffhäuserkreis konnte sich in diesem Auswahl-
verfahren als eines von 6 in Thüringen geförderten Projekten 
durchsetzen und erhielt 250.000,- €, die nun in den teilnehmen-
den Orten umgesetzt werden.
Wir erhalten aus diesem Topf 8000,- € Förderung und können 
mit unserem Eigenanteil insgesamt 10.000,- € für unseren Kul-
tursommer 21 ausgeben.

Infos zum Kultursommer im Kyffhäuserkreis finden Sie unter an-
derem bei facebook[cid:image002.jpg@01D77D82.E7F543B0] 
unter Kultursommer 21 und instagram [cid:image004.
jpg@01D77D82.E7F543B0] @kultursommer_21.
Verlinken und liken Sie Ihre Veranstaltung, Ihren Kultursommer 
21!

Silvana Schäffer
Bürgermeisterin

Tag des offenen Denkmals
Am 12. September 2021 findet erneut der Tag des offenen Denk-
mals statt.
Das Motto des Tages ist in diesem Jahr „Sein & Schein – in Ge-
schichte, Architektur und Denkmalpflege“.

Der Tag des offenen Denkmals ist die größte Kulturveranstaltung 
Deutschlands und ermöglicht den Menschen bundesweit Einbli-
cke in Denkmäler und ihre Geschichte, informiert der Deutsche 
Städtetag.

Wir laden ein, auch in der Stadt An der Schmücke an diesem Tag 
Denkmale zu öffnen, Geschichte erlebbar zu machen.

In der Augustausgabe unseres Amtsblattes (Erscheinungstag 27. 
August 2021) bieten wir an, Ihre Öffnung des Denkmals bekannt-
zumachen. Melden Sie uns bitte unter amtsblatt@anderschmue-
cke.de bis zum 10. August, ob und mit welchem Programm Sie 
am Tag des offenen Denkmals teilnehmen möchten.

Unter www.tag-des-offenen-denkmals.de finden Sie weitere In-
formationen und eine Übersicht aller Veranstaltungen an diesem 
Tag.

Silvana Schäffer
Bürgermeisterin
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Bunter Veranstaltungsherbst im Museum

(unter Vorbehalt ???)

Auch im Regionalmuseum läuft die Serie der Veranstaltungen 
wieder an, für den Herbst haben wir ein buntes Programm zu-
sammengestellt, welches hoffentlich auch stattfinden kann.

Hier ein kleiner Auszug aus unseren geplanten Veranstaltungen, 
schon mal zum Vormerken.

Sonntag, 19. September, ab 10.00 Uhr
Tag des Geotops
Die Route der Exkursion wird noch bekannt gegeben

Dienstag, 21. September, um 19.30 Uhr
Vortrag
Thema: Die Rückkehr der Luchse nach Thüringen
Referent: Silvester Tamàs, NABU Thüringen e.V.

Samstag, 25. September, um 19.30 Uhr
Kabarett
Programm: „Die sieben Waffen der Frau“
Andrea Kulka

Samstag, 2. Oktober, um 15.00 und um 17.00 Uhr
Konzert
„Tanzen möcht ich`, jauchzen möcht` ich!“
Lieder aus Operette, Musical und Film der 30er und 40er Jahre
mit dem Duo „con emozione“

Samstag 16. Oktober, um 19.30 Uhr
Kabarett
Programm: „ Es gibt ein Leben nach der 50“
mit Peter Vollmer

Dienstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr
Vortrag
Thema:
„Studenten, Segelflieger, Raumfahrtingenieure – zum 125. Grün-
dungstag des Kyffhäuser-Technikum Bad Frankenhausen“
Referent: Dr. Ulrich Hahnemann , Bad Frankenhausen

Samstag, 30. Oktober, um 19.30 Uhr
Konzert
„Travelling Folkbirds“

Dienstag, 16. November, um 19.30 Uhr
Vortrag
Thema: „Vom Seebad zum Solebad – Die Entwicklung des euro-
päischen Badewesens“
Referentin: Dr. Susanne Randhage, Volontärin im Regionalmu-
seum Bad Frankenhausen

Samstag, 20. November, um 1930 Uhr
Kabarett
Programm: „Kein Netz, aber drei Klotüren“
RANZ und MAY

Alle Termine unter Vorbehalt!!!

Bleiben Sie gesund, wir freuen uns auf Sie!
Ihre Mitarbeiter des Regionalmuseums

Durch Zufall treffen die Besucher auf zwei sehr unterschiedliche 
Künstlerinnen die sich gut ergänzen und die ähnliche Herange-
hensweise an ihre Kunst, ihr Handwerk prägt.

Blick in die Ausstellung „Verfilzt und Ausgestellt, Filzkunst von 
Gabriele Hoffmann“

Die Besucher sind immer wieder begeistert von der Vielfalt der 
Objekte, die man mit dem Rohstoff Wolle zaubern kann.
Davon kann man sich in der Sonderausstellung, wie oben schon 
erwähnt, bis zum 15. August 2021 überzeugen und inspirieren 
lassen.

Neuer Termin für das Konzert!!!

Das Konzert mit dem Duo „con emozione“
wurde auf den Samstag, 2. Oktober 2021 verschoben
„Tanzen möcht ich‘, jauchzen möcht‘ ich!“
Samstag, 2. Oktober 2021,
um 15.00 Uhr und um 17.00 Uhr, im Festsaal
Die Liedauswahl aus Operette, Musical und Filmmelodien der 
30er und 40er Jahre rankt sich um die Themen „Liebe, Träume, 
Wünsche und das Leben“.
Hinter dem Duo „con emozione“ verbergen sich Liane Fietzke, 
Gesang/Moderation, Norbert Fietzke, Piano.
Sie sind im Regionalmuseum keine Unbekannten. In jedem Jahr 
eröffnen Sie die Veranstaltungen im Museum mit Ihrem Neu-
jahrskonzert, dieses mußte wegen bekannter Umstände nun 
schon zum 2. Mal verschoben werden. Der neue Termin ist der 
Samstag, 2. Oktober 2021.

Duo „con emozione“, Foto Annelie Brux

Es erwartet Sie ein schwungvolles Konzert 
mit dem Duo „con emozione“
VVK 15,- Euro / Konzertkasse 18,- Euro
Einlass, 30 min vor Konzert
Reservierungswünsche werden entgegen genommen.
Telefon 034671/62086 oder 
E-Mail museum@bad-frankenhausen.de
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Historisches aus Oldisleben

Mühlen in Oldisleben

Vor 100 Jahren

„Feuer, die Weineck Mühle brennt!“, so schreibt der Unstrut- u. 
Wipperbote am 28. Juli 1921.

Am 25. Juli 1921 brach gegen 13.00 Uhr in der Mühle der Familie 
Weineck ein Feuer aus. Die Zeitung schreibt: „Kurz vor 1 Uhr 
war in der Reinigung des Mühlengebäudes ein Feuer ausgebro-
chen, das zuerst von dem Mühlenpersonal mit dem Bauerschen 
Handfeuerlöscher und den für Mühlenbetriebe vorgeschriebenen 
Löscheinrichtungen bekämpft wurde. Der Brandherd erweiterte 
sich aber so plötzlich, daß im Nu der ganze Getreidespeicher 
zugekehrte Flügel durch sämtliche Stockwerke hindurch in Flam-
men stand. Von hier aus verbreitete sich das Feuer auf das gan-
ze Gebäude. Die hiesige Feuerwehr, die gegen ¼ 2 Uhr durch 
Sturmglocke und Feuerhorn alarmiert wurde, war kurz vor ½ 2 
Uhr am Brandplatze und fand das ganze Mühlengelände in hel-
len Flammen vor.“ Insgesamt 11 Feuerwehren der umliegenden 
Orte waren alarmiert wurden und zur Brandbekämpfung ge-
kommen. Wichtigste Aufgabe war es, den Getreidespeicher, das 
Stallgebäude, Kontor und das Wohnhaus zu schützen. Gelöscht 
wurde mit dem Wasser der Unstrut. Dank der Wehren konnten 
diese Gebäude gerettet werden. Allerdings fiel das der Mühle 
angebaute Riffelmaschinengebäude den Flammen zum Opfer. 
Gegen ½ 3 Uhr fiel die Vorderseite des Mühlengebäudes zusam-
men. Nun konnte das Feuer eingedämmt werden. Gegen 6 Uhr 
rückten ein Teil der Wehren ab. Eine Feuerwache von 40 Män-
nern blieb an der Brandstelle zurück „und hielt die immer wieder 
aus den Trümmern hervorbrechenden Flammen unter Wasser.“ 
Von dem Mühlengebäude standen nur noch die Grundmauern.

Dank großer Anstrengungen und mit tatkräftiger Unterstützung 
der Belegschaft gelang Max Weineck der Neuaufbau der Müh-
le. Schon am 7. November 1922 wurde das erste Mehl wieder 
gemahlen.

H. Amme


